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                                                        Familientreff 
 

 
Liebe Eltern!  
 
Herzlich möchten wir Sie zu unseren nächsten Familientreffen am 
  

Freitag, den 6. März 2026 von 15 bis 17 Uhr 

und am 

Freitag, den 24. April 2026 von 15 bis 17 Uhr 
   
 (Am 2. Termin ist parallel ein Treffen für die zukünftigen Erstklässler  

  der Immenhoferschule geplant. Einladung folgt.) 

  

zu uns in die Immenhoferschule einladen. Wir treffen uns in unserem ehemaligen 
Schulkindergarten. Das Gebäude liegt oberhalb der Schule in der Immenhoferstraße 72.  
 
Der Familientreff soll ein Treffpunkt sein für einen ungezwungenen Austausch zwischen Eltern 
und Kindern. 
Viele Kinder gehen in einen allgemeinen Kindergarten und es gibt wenig Kontakte zu anderen 
Familien mit Kindern mit einer Hörbehinderung. 
Die Kinder haben die Möglichkeit andere Kinder mit Hörhilfen zu erleben und gemeinsam zu 
spielen. Wir werden kleine Angebote für die Kinder bereithalten, damit Sie sich in Ruhe 
kennenlernen, austauschen und Tipps weitergeben können. 
 
Bei Bedarf kommt gerne unsere Gebärdendolmetscherin dazu. Bitte geben Sie uns 
rechtzeitig Bescheid, damit sie es zeitlich einplanen kann. 
 
Für unsere Planung bitten wir Sie um eine verbindliche Anmeldung mit Angabe der 
teilnehmenden Personen bis Montag vor dem jeweiligen Familientreff  
 

telefonisch unter 0176 - 52913793 oder per Email: beratung.ff@immenhoferschule.de  

 
Wir freuen uns auf Sie! 

 
Das Team der Beratungsstelle der Immenhoferschule 

 
Bitte bringen Sie für Ihr/e Kind/er rutschfeste Hausschuhe oder Stoppersocken mit. 

 
Hinweis: 
Kinder, die an Veranstaltungen im Rahmen der Frühförderung durch die Sonderpädagogische Beratungsstelle teilnehmen, sind hierbei nicht 
gesetzlich unfallversichert. Der Gesetzgeber hat lediglich Kinder während des Besuchs von Kindergärten und während des Schulbesuchs (§ 539 
Abs. 1 Nr. 4 a) und b) der Reichsversicherungsordnung – RVO-) unter den Schutz der gesetzlichen Unfallversicherung gestellt. Dazu zählen 
Angebote der Frühförderung nicht. Bei Unfällen greift in der Regel die Krankenversicherung des Kindes. 


